
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    September 2015 
 

Wichtige Sicherheits-Information für alle Staplerbetreiber (SI-001) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach neuester Gesetzeslage müssen alle Stapler, die sich im öffentlichen Verkehrsraum bewegen,  

eine Betriebserlaubnis besitzen. Als öffentliche Verkehrsfläche gilt auch schon ein für jedermann  

zugängliches Betriebsgelände. Die Beschilderung reicht nicht aus, um die Öffentlichkeit auszuschließen. 

 

Bitte prüfen Sie im Sinne der Gefahrenprävention, ob es sich bei Ihrem Betriebsgelände um ein  

öffentliches Gelände handelt, das heißt ohne Pförtner bzw. mit einer stillschweigenden Duldung  

von öffentlicher Nutzung. Des Weiteren empfehlen wir, gemeinsam mit Ihrer Versicherung zu klären,  

ob das Risiko für den Betrieb von Staplern entsprechend gedeckt ist. 

 

Häufig haben Versicherungen strikte Vorgaben dazu, welche Voraussetzungen Gabelstapler erfüllen  

müssen, damit diese in der Betriebshaftpflicht mitversichert sind. Hier sollte der Versicherer genau  

über die Gegebenheiten vor Ort informiert sein. 

 

Bei Fragen zur Ausrüstung oder Abwicklung zur Erlangung einer Betriebserlaubis Ihrer Gabelstapler  

wenden Sie sich bitte an unseren unten genannten Serviceberater Sicherheit. Er steht Ihnen für eine  

Beratung gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Sander Fördertechnik GmbH 

 

 

PS: Im Frühjahr 2016 laden wir zu einem Fachforum mit dem Thema „StVZO - Gabelstapler im öffentlichen 

Betriebsgelände“ ein. 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Florian Krauß 

Leiter Service 

Telefon: 0371 52338-18 

E-Mail: service@sander-ft.de 


